
„Twitter-Account Abgeordnetenhausfraktion Bündnis 90/Die Grünen“ 

Zusammenfassung: 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Berlin sowie ihr 

parlamentarischer Geschäftsführer veröffentlichten und teilten auf Twitter am 16. Juli 

2019 verschiedene Beiträge, in denen es unter anderem heißt: 

„Dass die #Hohenzollern Mitsprache bei der künftigen Geschichtsdarstellung 

reklamieren, geht in einer #Demokratie gar nicht! @dpwes erwartet von Senat&Bund, 

dass sie jegliche Form einer erinnerungspolitischen Einflussnahme grundsätzlich 

ausschließen.“ 

„Wesentlich schlimmer ist der Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur und 

Geschichtsschreibung, indem die Hohenzollern eine Mitsprache bei der Darstellung 

der preußischen Geschichte für sich reklamieren.“ 

Das Landgericht Berlin untersagte die Aussagen durch Urteil vom 3. März 2020. Vor 

dem Kammergericht hat Georg Friedrich Prinz von Preußen nach der Erörterung der 

Sach- und Rechtslage seinen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 

zurückgenommen. Damit sind die erlassene einstweilige Verfügung sowie das in der 

ersten Instanz ergangene Urteil des Landgerichts Berlin wirkungslos, ohne dass es 

einer ausdrücklichen Aufhebung bedarf. 


































